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Die Nachricht ging auf dem be-
triebseigenen Handy am Mitt-
wochmorgen um 09.15 Uhr ein.
Sie informierte den Zentralse-
kretär des SSM über die Tatsa-
che, dass sich in seiner Mailbox
eine sehr wichtige Information
befinde.
Tatsächlich entdeckte dieser in

einem Mail-Attachement eine
als vertraulich und geheim be-
zeichnete Datei. In diesem Ge-
heimpapier wird beschrieben,
wie konspirative Kreise der SRG
den vertraglosen Zustand und
die Entmachtung des SSM ge-
plant haben sollen.
Gemäss dem mit zahlreichen

Skizzen und Abkürzungen verse-
henen Strategiepapier «SSM
Minus», soll die Gewerkschaft
mit unmöglich zu erfüllenden

Die geheimen Pläne der SRG

Gratis Überstunden leisten? Ohne uns!

Forderungen bei der Einführung
einer Jahresarbeitszeit in den
vertraglosen Zustand gedrängt
werden. Textpassagen, Verzöge-
rungstaktiken lassen dabei kei-

nen Zweifel an der Tatsache
offen, dass das eigentliche Ziel
der Verschwörer nicht die Ein-
führung einer Jahresarbeitszeit
ist, sondern die schleichende

Entmachtung des SSM in den
Zeiten eines vertragslosen Zu-
standes.
In einer noch am gleichen Tag

einberufenen Krisensitzung rea-
gierte die Gewerkschaftsspitze
gelassen. Umgehend wurde der
Generaldirektor der SRG von
der Operation «SSM Minus» in
Kenntnis gesetzt. Um allen Spe-
kulationen den Nährboden zu
entziehen, vereinbarten die Par-
teien noch am gleichen Tag, den
GAV um drei Jahre bis Ende
2010 zu verlängern.

Nachtrag: Die Geschichte ist
selbstredend erfunden. Mit einer
Ausnahme: Das SSM hat der
SRG tatsächlich den Vorschlag
gemacht, den Ende Jahr auslau-
fenden Gesamtarbeitsvertrag um
weitere drei Jahre zu verlängern.
Dies nachdem sich die Verhand-
lungen an unerfüllbaren Forde-
rungen der SRG bei der Ein-
führung einer Jahresarbeitszeit
blockieren. Die Antwort der
SRG auf die verlangte GAV-Ver-
längerung war zur Zeit des Re-
daktionsschlusses noch
ausstehend.

Mehr Stress, weniger Lohn: Die SRG will die Jahresarbeitszeit einführen

SSM will eine
faire Regelung
Das SSM wehrt sich nicht
grundsätzlich gegen eine Jahres-
arbeitszeit (JAZ). Aber wenn
schon ein JAZ-Modell, dann
eines, das Rechte und Pflichten
fair zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern verteilt. Das
SSM hat ein solches Modell er-
arbeitet. � 4

Die SRG blockiert die
GAV-Verhandlungen. Was
bloss steckt dahinter? Ein
neuer Geheimplan? Eine
Verschwörung?

Stephan Ruppen

Die SRG beharrt stur
auf ihrem Modell für
eine Jahresarbeitszeit.
Es bringt den Angestell-
ten wesentliche Ver-
schlechterungen. Die
SRG knausert beim Ge-
sundheitsschutz und bei

der Entschädigung für
Überstunden. Das ist
inakzeptabel! So steht
man nach neun Mona-
ten zähen Verhandlun-
gen wieder dort, wo alles
begonnen hat - nämlich
bei Null. � 2

GAVfüralle!
Die Forderungen

des SSM � 2
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Jahresarbeitszeit:
Zurück an den Start!

Das einzig Erfreuliche vorweg:
Die SRG hat in diesen Verhand-
lungen keine Verschleierungs-
spielchen gespielt, sondern ihre
Karten offen auf den Tisch gelegt.
Bereits im GAV-Workshop vom
Dezember 2006 erklärte sie, ihr
einziges Ziel sei die Einführung
eines Jahresarbeitszeitmodells. Es
sollte Einsparungen von gegen
neun Millionen bringen.
Selbstredend war das SSM

nicht bereit, auf solche Forderun-
gen einzutreten. Dabei wehrte
sich das SSM nicht gegen die Ein-
führung einer für beide Seiten fai-
ren JAZ. Die SSM-Branchen-
konferenz hatte nämlich bereits
im November 2006 entschieden,
dass sie eine JAZ befürwortet, so-
fern mit deren Einführung keine
Einkommensverluste verbunden
sind. Daneben versuchten wir der
SRG zu erklären, dass eine JAZ
den Gesundheitsschutz stärken
und wenn möglich positive Aus-
wirkungen auf die Beschäftigung
haben muss.
Schon bei der ersten Verhand-

lungsrunde am 8. Februar 2007
zeigte sich dann aber, dass die
JAZ-Vorschläge der SRG inak-
zeptabel waren. Die Arbeitgeber-
delegation wollte namentlich auch
keine Garantie abgeben, dass den
Mitarbeitern durch die JAZ-Ein-

führung keine finanziellen Verlu-
ste entstehen würden.

SRG verspricht «keine Ein-
kommensverluste». In dieser
Situation entschloss sich der
SSM-Vorstand, die Verhandlun-
gen zu sistieren und eine Bran-
chenkonferenz einzuberufen.
Kurz vor dieser Konferenz kam
es zu einem sogenannten Spit-
zengespräch mit der SRG. An
diesem Gipfel garantierte der
stellvertretende Generaldirektor
Daniel Eckmann dem SSM unter
anderem, dass
den GAV-Mitar-
beitern durch die
JAZ-Einführung
keine Einkom-
mensverluste ent-
stünden. Damit
war für das SSM der Weg frei zu
weiteren Verhandlungen. Unter
Berücksichtigung der heutigen
Planungsrealitäten erarbeitete das
SSM ein eigenes JAZ-Modell,
präsentierte es an seiner Dele-
giertenversammlung und brachte
es Ende Juni in die Verhandlun-
gen ein (siehe Artikel zum SSM-
Modell auf Seite 4).
Über die Sommerferien fassten

beide Seiten die Aufgabe, die je-
weiligen Modelle auf Gemein-
samkeiten und damit auf

konsensfähige Lösungen zu prü-
fen. Doch als am 23. August die
Verhandlungen wieder aufge-
nommen wurden, zeigte sich so-
fort, dass die SRG auf die
Vorschläge des SSM überhaupt
nicht eingetreten war.
Die SRG beharrte stur auf

ihrem JAZ-Modell der ersten
Stunde. Sie liess nur gerade einige
der völlig unakzeptierbaren Ideen
fallen – etwa den Übertrag von
Minusstunden auf das nächste
Jahr. Das Ganze versuchte sie
dann als grosses Entgegenkom-

men gegenüber
dem SSM zu ver-
kaufen. Nach die-
ser Sitzung war
klar: Die SRG
hatte ganze neun
Monate herumge-

spielt. Sie war nie wirklich bereit
gewesen, in den zwei zentralen
Punkten von ihrer Haltung abzu-
weichen (siehe auch nebenste-
henden Beitrag «Die Haupt-
streitpunkte»).

Nun relativiert die SRG ihre
Zusagen. So will die SRG – trotz
Eckmanns Garantiezusage – nur
etwa einen Drittel der Einkom-
mensverluste ihrer Mitarbeiten-
den kompensieren. Da würde
man wenigstens erwarten, dass

dieser Einkommensverlust nach-
haltig kompensiert wird. Aber
auch das ist nicht der Fall.
Das SSM verlangt, dass die Ver-

luste individuell berechnet und
während der Anstellungsdauer
durch eine Einmalzahlung jähr-
lich ausbezahlt werden. Denn nur
so ist garantiert, dass die Kom-
pensationszahlungen nachhaltig
wirken.
Ausserdem ist das SSM nicht

bereit, jenen Arbeitszeitartikeln
zuzustimmen, welche die neuen
Mitarbeiterinnen undMitarbeiter
schlechter stellen als die heutigen
Angestellten.

GAV für alle! Die Forderungen
des SSM. Nebst den Diskussio-
nen rund um die Arbeitszeitarti-
kel fand – immerhin! – ein erster
Meinungsaustausch zu anderen
Artikeln des GAV statt.
Das SSM hat eine Vielzahl von

sinnvollen Vorschlägen zur quali-
tativen Weiterentwicklung des
GAV gemacht:
� Wir wollen, dass alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den
Genuss eines GAV kommen und
nicht nur jene, die mindestens
30% für die SRG arbeiten.
� Wir möchten die Anstellung
von Personen über Temporärfir-
men regeln, damit die SRG nicht

Die SRG will die Jahresarbeitszeit (JAZ) einführen. Sie
soll dem Unternehmen Millionen Franken Einsparungen
bringen. Doch nach neun Monaten Verhandlungsdauer
steht man wieder dort, wo alles begonnen hat – bei Null.
Die SRG knausert beim Gesundheitsschutz. Und bei
den Löhnen.

Stephan Ruppen, Zentralsekretär
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Die SRG hat neun
Monate herumgespielt.
Sie war nie bereit, von
ihrer sturen Haltung

abzuweichen.
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Heute erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit Dienstplan (Kategorie A) die täglich geleisteten
Überstunden mit 11 Franken Zuschlag und einem Zeit-
bonus von 25 % vergütet. Damit soll nun Schluss sein.
Die SRG will die tägliche Entschädigung der geleisteten
Überstunden abschaffen. Künftig sollen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Kategorie A entschädi-
gungslos bis zu 12.5 Stunden täglich und bis zu 50
Stunden wöchentlich arbeiten müssen.

Grenzenlose Planungsfreiheit.Diese durch keine
GAV-Vorschriften eingeschränkte Planbarkeit wird zu
extremen Dienstplänen führen, da die SRG die Unre-
gelmässigkeit nicht mehr entschädigen muss. Das ver-
deutlicht ein Beispiel: Während heute extreme Arbeits-
belastungen mit anständigen Entschädigungen abgegol-
ten werden, wären nach SRG-Plänen neu keine Zeitzu-
schläge und keine Entschädigungen mehr fällig (siehe
nebenstehende Tabelle).
Dienstpläne mit bis zu 50 Arbeitsstunden pro Woche

sind zwar heute schon möglich. Wegen den Entschädi-
gungen achten aber die Disponenten darauf, solch
teure Dienste zu vermeiden. Wenn künftig die Entschä-
digungen wegfallen, gibt es dafür keine Gründe mehr.
Das SSM will deshalb ein Modell, welches ab der

zehnten Arbeitsstunde (inklusive Pause) nach wie vor
eine Entschädigung für Überstundenarbeit vorsieht.
Zudem sollen Wochen mit mehr als 45 Arbeitsstunden
Anspruch auf eine Entschädigung geben. Die SRG
lehnt beide Vorschläge kategorisch ab.

Wer ist schuld an Minusstunden? Anlässlich eines
Spitzengesprächs hat die SRG schriftlich zugesichert,
dass es bei den GAV-Mitarbeitern durch die Einfüh-
rung der JAZ zu keinen finanziellen Verlusten kommen
werde. Tatsächlich aber entstehen durch die Streichung
der Überstundenzuschläge auf dem Tag zwei Verluste.
Erstens fehlt der Zuschlag von 11 Franken Tagesmehr-
arbeit (TMA) und zweitens der Zeitzuschlag von 25 %.
Die SRG will ihre Garantie so verstanden haben, dass
sie nur die 11 Franken kompensieren müsse, da der
Zeitzuschlag nicht finanzieller Natur sei.
Mit der Einführung der JAZ können während eines

ganzen Jahres die geleisteten Überstunden mit Minus-
stunden verrechnet und so wegkompensiert werden.
Deswegen sind JAZ-Modelle bei den Arbeitgebern so
beliebt. Diese Verrechnung ist korrekt, wenn die Mi-
nusstunden durch die Mitarbeiter verursacht werden,
etwa wenn sie zusätzliche Ferien beanspruchen.
Problematisch wird es aber, wenn der Arbeitgeber

das Betriebsrisiko auf seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter abschiebt. In der SRG entstehen die meisten
Minusstunden nämlich ohne Zutun und Verschulden
der Angestellten. So etwa, wenn eine Sportveranstaltung
ins Wasser fällt, bei Nachtdiensten oder im ununter-
brochenen Betrieb ohne Möglichkeit auf Pausen. Des-
wegen hat das SSM verlangt, dass die wegfallenden
Überstunden kompensiert werden müssen.

wie heute den GAV-Geltungsbe-
reich umgehen kann.
� Beim Lohnsystem möchten
wir das Ritual der jährlichen
Lohnverhandlungen vereinfachen,
den Minimallohn auf 80% des
Schlüsselfunktionslohnes anhe-
ben oder durchsetzen, dass der
100%-Lohn innert einer bestimm-
ten Frist erreicht werden muss.
� Ein besonderes Anliegen ist
uns zudem die Verbesserung
der Lohnfortzahlung bei Krank-
heit und Unfall. Hier sollen die
regelmässigen Zuschläge für un-
regelmässige Arbeit versichert
werden.
Daneben haben wir eine Reihe

weiterer Forderungen bei den so-
genannten Allgemeinen GAV-Ar-
tikeln (etwa bei Rechtsabtretung,
Nebenbeschäftigungsreglement,
Kündigungsschutz).
Bis auf einige, inhaltlich unbe-

deutende Punkte hat die SRG zu
allen SSM-Forderungen eine Dif-
ferenz markiert. Entweder will sie
keine inhaltliche Weiterentwick-
lung des Gesamtarbeitsvertrags.
Oder sie wartet ab, ob sie ihre
Forderungen bei der Jahresar-
beitszeit durchbringt.
Was immer der Grund auch

sein mag, der Effekt ist der glei-
che: Stillstand bei den GAV-Ver-
handlungen.

Die Hauptstreitpunkte
50-Stunden-Woche ohne Zusatzentschädigung,
Betriebsrisiko auf den Schultern der Angestellten:
Die Vorschläge der SRG bringen wesentliche
Verschlechterungen.

Beispiel: 50-Stunden-Woche
heute und nach neuem SRG-Modell

Arbeitszeiten heute neu

Montag
10 Std.

2 TMA
2 Zeitzuschläge

Null
Entschädigung

Dienstag
11 Std.

3 TMA
3 Zeitzuschläge

Null
Entschädigung

Mittwoch
9 Std.

1 TMA
1 Zeitzuschlag

Null
Entschädigung

Donnerstag
0 Std. --- ---

Freitag
9 Std.

1 TMA
1 Zeitzuschlag

Null
Entschädigung

Samstag
11 Std.

3 TMA
3 Zeitzuschläge

Null
Entschädigung

Total
50 Std.

10 TMA
10 Zeitzuschläge

Null TMA
Null Zeitzuschlag

Entschädigung
pro Woche

110 Franken +
2.5 Std. LAZ

Keine
Entschädigung

TMA = Tagesmehrarbeit LAZ = Lebensarbeitszeit
TMA: 11.- Franken / Zeitzuschlag 25% (Kat. A)

Für eine faire Entschädigung
von Überstunden: Das SSM

wehrt sich gegen die
Abbau-Pläne der SRG.

Bild: SSM-Manifestation in Genf
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Das SSM ist kein Freund von Jah-
resarbeitszeitmodellen. Das hat
keine ideologischen Hinter-
gründe. Die Skepsis liegt schlicht
und einfach in der Tatsache be-
gründet, dass mit der jährlichen
Verrechnung der Übersunden
mit Minusstunden die Angestell-
ten finanziell bedeutend schlech-
ter fahren, als wenn die gesetzlich
vorgeschriebene Arbeitswoche
zur Anwendung kommt.
Zudem funktionieren Jahresar-

beitszeitmodelle eigentlich nur,
wenn relevante Schwankungen
im Arbeits- und Produktionsbe-
reich anfallen und die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auch das
Recht haben, kurzfristig über ihre
Zeitguthaben zu verfügen.
Während der erste Punkt in

der SRG zumindest für gewisse
Produktionsbereiche mehr als be-
zweifelt werden muss, herrscht
beim zweiten Punkt Klarheit. Die
mit Dienstplan Arbeitenden der
Kategorie A haben überhaupt
keine kurzfristigen Entschei-
dungsfreiheiten. Ihre Einsätze
werden geplant; sie verfügen über
keine Zeitautonomie.

SSM-Vorschlag kommt SRG
entgegen. Wenn schon ein JAZ-
Modell, dann eines, das die Rechte
und Pflichten fair zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern
verteilt. Es muss dem Gesund-
heitsschutz Rechnung tragen und
beschäftigungswirksam werden.
Genau ein solches Modell hat das

SSM entwickelt (siehe Grafik). Es
beruht auf einer täglichen und
wöchentlichen Bandbreite an Ar-
beitszeit. Der SRG soll es erlaubt
sein, die täglichen Einsätze der
Mitarbeiterinnen undMitarbeiter
entschädigungsfrei zwischen mi-
nimal sieben Stunden und maxi-
mal neun Stunden zu planen. Das
ist im Vergleich zu heute ein we-
sentliches Zugeständnis des SSM,

da neu erst ab der neunten
Stunde Entschädigungen anfallen.
Auf die Woche hochgerechnet
ergibt das eine entschädigungs-
freie Planbarkeit zwischen 35 und
45 Stunden. Sind diese Band-
breiten überschritten, ist man im
Bereich der Überstunden. Dann
sollen Entschädigungen anfallen
– sei es in Form von Geld oder
Zeitzuschlägen. Die in der Band-

breite geleisteten Überstunden
sollen über das ganze Jahr hinweg
mit Minusstunden verrechnet
werden können. Auch dabei han-
delt es sich um ein wesentliches
Zugeständnis des SSM, da mit
der jährlichen Verrechnung dem
Mitarbeiter Ende Jahr weniger
Überstunden bleiben als mit der
heutigen, monatlichen Verrech-
nungsweise.

Die SRG lehnt die Vorschläge
kategorisch ab. Trotzdem lehnt
die SRG eine JAZ mit einer tägli-
chen bzw. wöchentlichen Band-
breite ab. Sie will sich einzig an
die Vorschriften des Arbeitsge-
setzes halten.
Dazu muss man wissen, dass

das schweizerische Arbeitsgesetz
zu den schlechtesten in Europa
gehört. Es ermöglicht Zustände
wie im vorindustriellen Zeitalter
mit minimalen Ruhezeiten und
maximalen Arbeitsbelastungen.
Das Arbeitsgesetz erlaubt es,
einen Arbeitnehmer in einer Zeit-
spanne von 17 Stunden bis zu 14
Stunden arbeiten zu lassen!
Solche Zustände strebt die

SRG an, wenn sie sich gegen im
GAV umschriebene Beschrän-
kungen wendet. Das SSM hinge-
gen will extreme Belastungen nur
in Ausnahmefällen zulassen. Des-
halb verlangt sein Modell die Ver-
teuerung der Arbeitsstunden über
der neunten Arbeitsstunde pro
Tag bzw. über der 45. Stunde
pro Woche. Fehlt diese
Schranke, so wird die heute be-
reits am Limit laufende Einsatz-
planung weiter verschlechtert.
Das gefährdet noch stärker die
Gesundheit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter!

Das JAZ-Modell des SSM:
Fair, gesundheitsschützend und beschäftigungswirksam

Mo Di Mi Do Fr Sa So
Std. +/-
SRG/SSR

45 h / W.

40 h / W.

35 h / W.

9 h / T.

8 h / T.

7 h / T.

50 h / W.

+/- +/-

FreiFrei

SSM-ModellSSM will faire Regelungen
statt Zustände wie im vor-
industriellen Zeitalter.

Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der
KKaatteeggoorriiee  BB müssen
genau rechnen: Ihre
Pauschalen sollen näm-
lich neu gruppiert wer-
den. Heute betragen
sie 3’564 Franken jähr-
lich bei mittlerer Bela-
stung und 4’178
Franken jährlich bei
hoher Belastung. Neu
will die SRG drei 
Niveaus und ein Ni-
veau «0» einführen –
ohne zu sagen, wer in
welches Niveau auf-

grund welcher Krite-
rien kommen soll.
Zudem will die SRG
die sogenannte B-
Prime ebenfalls mit
drei Niveaus und ein
Niveau «0» im GAV le-
galisieren. Gestrichen
würde der Zeitzuschlag
gemäss GAV-Art. 3,
Kategorie B. Dafür wür-
de neu ein Zuschlag
von 25% ab der 50.
Wochenstunde fällig. 
Beim Gleitzeitpersonal,
also bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbei-

tern der KKaatteeggoorriiee  CC,
würde ebenfalls ein Zu-
schlag von 25% ab der
50. Wochenstunde fäl-
lig. Sofern sie mehr als
100 Überstunden En-
de Jahr aufweisen
(nach der Verrechnung
mit Minusstunden)
gäbe es auf diesen
Stunden im Fall einer
Auszahlung einen Zu-
schlag von 25%. Damit
ist auch gesagt, dass die
ersten 100 Stunden
entschädigungslos zu
leisten wären.

Das JAZ-Modell der SRG – eine Blackbox

Jetzt Mitglied werden!
Das SSM ist Gewerkschaft und Berufsverband für Medienschaffende
– mit Schwerpunkt bei Radio, Fernsehen, Film/Video und Multimedia.
Es vertritt Freischaffende und angestellte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Aktuell sind beim SSM 3300 Medienschaffende aus der gan-
zen Schweiz organisiert. 

Dienstleistungen: Kollektiv-Krankenversicherung / Pensionskasse
für Freie / Rechtsschutzversicherung / Weiterbildung / Publikationen
Berufsregister und Presseausweis / Internationaler Presseausweis
diverse Vergünstigungen.
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